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Prüfungsordnung für den Blindenlehrer .

9. Bekanntmachung .

( Vom 9. Dezember 1918. )

Die Ausbildung der Blindenlehrer betreffend .

SchVOBl . Nr . 35.

Zugelaſſen zur Ausbildung als Blindenlehrer ( mack 8§ 4
9. Dezember 1918 ) werden in der

Regel nur Lehrer rinnen , die die Dienſtprüfung be⸗

ſtanden haben und muſikaliſche Veranlagung , ſowie die Be⸗

fä g zur Erteilung Handfertigkeitsunterricht beſitzen .

uche um Zulaſſune bei dem Unterrichtsminiſterium auf

m geordneten Dienſtweg einzureichen . Die der Blindenanſtalt

zur Ausbildung Zugewieſenen erhalten die für Schulgehilfen

Ziffer 3 der Verordnung ve

und

. * No 1 142bene Vergütung .
Für die Ausbildung gelten die nachfolgenden Beſtimmungen :

118

Die Ausbildung iſt eine praktiſche und eine theoretiſche ; ſie

wird an der ſtaatlichen Blindenanſtalt , die theoretiſche überdies an

der Hochſchule erworben und erſtreckt ſich auf zwei Jahre .

οο

2ο

Die theoretiſche Ausbildung an der ſtaatlichen Blindenanſtalt

beſteht neben der Erweiterung der allgemeinen pädagogiſchen

Kenntniſſe in der Einführung in die Geſchichte und Literatur

der Blindenerziehung und in die Methodik des Blindenunter⸗

richts auf Grund einer durch eingehende Studien gewonnenen

vertieften Einſicht in die beſondere körperliche und geiſtige Ver⸗

anlagung und Entwicklung blinder Kinder .

83

Die praktiſche Ausbildung beginnt mit dem planmäßigen

Anwohnen beim Unterricht in allen Fächern und Klaſſen der
Blindenſchule. Sie ſchreitet fort zu kleineren Lehrübungen und

ſchließlich zu ſelbſtändiger Unterrichtstätigkeit . Die Führung

einer Klaſſe darf dem in der Ausbildung begriffenen Lehrer

früheſtens nach erfolgreichem Abſchluß des 1. praktiſchen Halb⸗

jahres übertragen werden .

Zur praktiſchen Ausbildung gehört auch die Beteiligung an

der Internatsaufficht , die dem Aufſichtsführenden in beſonderem
Maße Gelegenheit geben ſoll , Weſen und Eigenart der Blinden
kennen zu lernen , die Beteiligung beim Vorleſen und bei Unter⸗

haltungen , bei der Begleitung der Kinder auf Spaziergängen und



606 Bildungsweſen der nichtvollſinnigen Kinder .

bei Reiſen , endlich die Hilfeleiſtung bei der Führung der Schüler⸗

und Lehrerbibliothek und bei den Arbeiten der Fürſorge für ehe⸗

malige Zöglinge .

§8 4.

der an die 1 ſtalt gewieſenen Lehrer liegt
idersn beſond nit betrauten Blinden⸗

hre 5 Lehrer b. Sie gehört zu ihren

§ 5

D iter regelt und überwacht die ganze Ausbil⸗

dung ne ſtimmten , vom Unterrichtsminiſterium geneh⸗

migten Plan . Er f den auuszubildenden Lehrer unter Be⸗

Quellenſtudium , in die Ge⸗

dung , ſowie in die Elemente

ſtellt ihm aus dieſen Gebieten in

lufgaben zur n oder ſchrift⸗

den plan mäßiden!B eſuch der Lehr⸗

an der Internatsau

nützung der Anſtal
hichte

und Literatu ir

Der einführende
Er beſpricht mit dem

die methodiſche Ausbildung .
vieſenen Lehrer Lehrſtoff und

her und führt ſelbſt Lehr⸗

für die katechetiſche Behandlung
von Unuterrick dazu die nötige Anleitung und

unterzieht die Lehrübungen , wenn er nicht ſelbſt der Klaſſenlehrer
iſt , gemeinſam mit dieſem einer Beſprechung .

fNzoſnenelnenLehrgang der
proben vor .

Gegen Schluß hat der auszubildende
Lehrer in einer vorher beſtimmten Klaſſe in Gegenwart des An⸗

ſtaltsleiters , des einführenden Lehrers und d Klaſſenlehrers

eine Lehrprobe halten . über d Ergebnis iſt an das Unter⸗

richtsminiſterium zu berich Dabei hat ſich der Anſtaltsleiter

unter Vorlage der gefertigt chen Arbeiten über den Grad
der erlangten Ausbildung des Lehrers und ſeine Vereigenſchaf⸗
tung für den Beruf als Blindenlehrer eingehend zu äußern . Das

gleiche wiederholt ſich am Ende des 2. Halbjahres .

8 § 8

Wenn den Anforderungen der Ausbildung im erſten Jahr

genügt iſt , erfolgt die Zulaſſung zur fachwiſſenſchaftlichen Aus⸗



Prüfungsordnung

ung an Fdor Sgchſg 8 Nbildi der Hochſchule . Wal
* 1[ 8on8 0 * 1zubildende Lehrer 1

5 ſon 2belaſſen oder eine
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